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Vorkaufsrecht Dorfplatz Irgertsheim 
-Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 26.10.2017- 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Stadtrat 26.10.2017 Entscheidung 

 
Antrag: 
 
die SPD-Stadtratsfraktion stellt für die Sitzung des Stadtrats am 26.10.2017 folgenden 
 
Dringlichkeitsantrag:  
 
1. Die Stadt Ingolstadt übt ihr kommunales Vorkaufsrecht nach § 24 BbauG aus, um das 

Grundstück (ca. 600 m²) nebst Gebäude der ehemaligen Raiffeisenfiliale am Raiffeisenplatz in 
Irgertsheim zu erwerben. Der von dem inzwischen aufgetretenen Erwerber des Grundstücks 
mit der Raiffeisenbank Gaimersheim Buxheim vereinbarte Kaufpreis ist als Grundlage für die 
Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts nach § 24 BBauG von der Stadt Ingolstadt zu 
ermitteln. Die Voraussetzung von § 24 Abs. 3 BbauG, wonach die Ausübung des kommunalen 
Vorkaufsrechts nach § 24 BbauG durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt ist, wird 
festgestellt. 

2. Das Areal (insgesamt 3 900 m²) des zu erwerbenden Grundstücks plus die umliegenden 
Grundstücke, welche sich seit dem Eingemeindungsvertrag als ehemalige 
Gemeindegrundstücke der einst eigenständigen Gemeinde Irgertsheim im Eigentum der Stadt 
Ingolstadt befinden, entwickelt die Stadtplanung der Stadt Ingolstadt weiter z.B. durch Planung 
eines Dorfplatzes für den Ortsteil Irgertsheim an dieser Stelle. 

3. Die für den Erwerb des Grundstückes von der Raiffeisenbank Gaimersheim erforderlichen 
Mittel werden in den Haushalt 2018 eingestellt.  

 
 
Beschluss: 
 
Stadtrat vom  26.10.2017 

Die Mehrheit ist gegen den Kauf des Grundstücks. 

Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion ist somit erledigt. 

 
 


